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Die neue EU-Verordnung

Rechtliche Rahmenbedingungen

für Drohnen zur Rehkitzrettung
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Studium Studium Marketing, Management Consulting 

und Kommunikationsstrategie

seit 1992 Inhaber und Geschäftsführer der Medien-Agentur

Bach + Partner GmbH Communications

2015 Gründung der Kölner Filmproduktionsfirma high iMotions, die Image-, 

Produkt- und Event-Filme mit unbemannten Flugsystemen erstellt

2016 Gründer / Vorsitzender Bundesverband Copter Piloten e.V. (BVCP), 

der größten Vereinigung von (Copter-) Drohnen-Piloten in Deutschland

seit 2017 Inhaber und Geschäftsführer der Unternehmungen AERIAL SERVICES 

 mit Dienstleistungen für luftgestützte Inspektionen, 3D-Vermessungen und 

Imagefilmen mit Drohnen sowie der AERIAL ACADEMY zur Schulung von 

Drohnen-Piloten und Consulting von Unternehmen.

seit 2024 Mitglied im Verband Deutsche Ingenieure

Christoph Bach
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Christoph Bach

Vorstandsvorsitzender

Bundesverband Copter 

Piloten e.V. (BVCP)

Mitwirkung an der Regulierung und Entwicklung von 

Industriestandards in nationalen und internationalen Gremien

Mitglied im UAS-Beirat und der Steering-Group des

Bundesministerium für Verkehr (BMV)

 

   Mitwirkung im DIN e.V. zur Entwicklung 

   deutscher und europäischer Standards für UAS:
 

   DIN auf Nationalem Level 

   - DIN-Ausschuss „Dachvermessung mit Drohnen“

   - DIN-Ausschuss „Betrieb/Personal“ entwickelt DIN-Norm zu 

    Inspektion / Vermessung / Betriebshandbuch (ConOps)

   Delegierter des DIN für CEN auf Europäischem Level
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Die europäische Drohnenregulierung

KitzCon26 – 21.3.2026
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Was ist so neu an der EU-Drohnenverordnung?

● Erstmals einheitliche Regelungen in Europa

● Keine Unterscheidung mehr zwischen gewerblicher und privater Nutzung

● Keine Einteilung mehr rein nach Gewichtsklassen

● EU-Recht = Risikobasierter Ansatz  

● Einteilung nach Risiko in 3 Betriebskategorien

● Trotzdem sind Sonderregeln in Mitgliedsstaaten möglich

Entstehung der europäischen Drohnenverordnung 
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EU-Betriebskategorien

ZULASSUNGSPFLICHTIGE 
KATEGORIE

SPEZIELLE 
KATEGORIE

OFFENE 
KATEGORIE

Geringes Risiko

Keine Betriebserlaubnis oder 
Genehmigung Luftfahrtbehörde nötig

Beschränkungen (VLOS, Max. 
Flughöhe, Abstand zu Flughäfen und 

sensiblen Bereichen)

Fliegen im bevölkerten Raum außer 
über Menschenansammlungen

Mittleres Risiko

Management des Sicherheitsrisikos  
(Specific Operational Risk Assessment) 

Genehmigung durch Luftfahrt-
behörde, außer bei besonderer 

Betreibergenehmigung 

Mitarbeiterqualifizierung / 
Betriebshandbuch

Höheres Risiko

Vergleichbar zur 
Bemannten Luftfahrt

Zulassung des UAS, ein 
Betreiberzeugnis und ggf. 

Fernpilotenlizenz nötig

Zuständigkeit bei Luftfahrt-Bundesamt 
(LBA)
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Offene Kategorie

Vortrag BZB – 28.1.2026
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C-Klassifizierung Offene Kategorie

Seit 1.1.2024 dürfen 
nur noch C-zertifizierte 
Drohnen in den Markt 
gebrach werden.
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Die Unterkategorien der Offenen Kategorie

Es gibt in der Offenen Kategorie 3 Unterkategorien, die sich grundsätzlich 
durch den von Menschen einzuhaltenden Abstand unterscheiden:

A1 A2 A3
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A1
Fliegen in der Unterkategorie A1 mit C0- oder C1-Zertifizierung

Umfasst Drohnen < 900 g. C0-Drohnen < 250 g MTOM und nicht schneller als 19 m/s (68,4 km/h) 
mit einer max. Höhe von 120 m dürfen unbeteiligte Personen überfliegen und bis 50 m Entfernung 
im Follow-Me-Modus fliegen. C1-Drohnen < 900 g dürfen sich an unbeteiligte Personen annähern.
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30 m ohne Langsamflug

A2
Fliegen in der Unterkategorie A2 mit C2-Zertifizierung

Drohnen < 4 kg dürfen sich bis 30 m an unbeteiligte Personen annähern
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Im Langsamflug: 5 m / 1:1

A2
Fliegen in der Unterkategorie A2 mit C2-Zertifizierung

Drohnen < 4 kg dürfen sich bis 30 m an unbeteiligte Personen annähern und im Langsam-

Flugmodus (≤ 3 m/s) sogar bis 5 m; 1:1-Regelung und Wetter, Performance der Drohne und 

Abtrennung überflogenes Gebiet von unbeteiligten Personen beachten! Nur mit FPZ A2.
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A3 Jeweils größter Abstand der Drohnen zu unbeteiligte Personen: 

mind. 30 m / gemäß 1:1 Regel / mind. 2-fache der max. Geschwindigkeit in m/s.

150 m Abstand zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Naherholungsgebieten

min. 30 m / 1:1

2 x V max.

Unterkategorie A3 der Offenen Kategorie mit C3- und C4-Drohnen
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● Keine Menschenansammlungen überfliegen, wie z.B. 

-  in gut besuchten Einkaufsstraßen

-  an gut besuchten Badestränden, Parks oder Skipisten

-  bei Massenveranstaltungen

● Nur bis 120 Meter hoch über Grund fliegen, außer:

-  ein Hindernis höher als 105m, darf im Umkreis von 50m um 15m höher überflogen werden

-  UAS-Segelflugzeuge < 10kg beim Hangfliegen; aber nicht höher als 120m über dem Piloten

● Das UAV muss leichter als 25 KG sein (MTOM)

● Nur innerhalb der Sichtweite fliegen (VLOS), außer:

-  FPV (First Person View) mit Luftraumbeobachter (Spotter)

-  Flug im Follow-me-Modus mit max. Entfernung von 50 m

● Keine Gefährlichen Güter transportieren!

● Keine Gegenstände abwerfen

● bei Nachtflug ein grünes Blinklicht

Grundregeln Offene Kategorie

Ansonsten:
 Spezielle Kategorie
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• Vor 2024 erworbenen, nicht nachzertifizierte Fluggeräte sind nicht der Norm 

entsprechend zertifiziert (CE-Regelung durch NLF)

• Damit sind diese für die Teilnahme am Luftverkehr nur bedingt qualifiziert und dürfen in 

der Offenen Kategorie wie folgt fliegen:

• nicht C-klassifizierte Drohnen unter 250 g MTOM in der Subkategorie A1

• nicht C-klassifizierte Drohnen von 250 g – 25 kg MTOM in der Subkategorie A3 

Hinweis:

Alle Bestandsdrohnen dürfen auch in der Speziellen Kategorie geflogen werden 

(Risiko ist höher als bei CE-zertifizierten UAS)

Verwendung Bestandsdrohnen (ohne C-Zertifizierung)
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Problem: Die vor 2024 – meist mittels Förderung – angeschafften Bestandsdrohnen 

 sind nicht C-zertifiziert und über 250 g MTOM. Damit werden diese der 

 Subkategorie A3 zugeordnet und müssen folgendes einhalten:

  150 m Abstand zu Industrie-, Gewerbe, Wohn- und Erholungsgebieten

Lösung: Das Bundesministerium für Verkehr (BMV) hat die in der EU-Verordnung 

 enthaltene Möglichkeit genutzt:

  „Mitgliedsstaaten dürfen Geozonen festlegen, in denen der Betrieb 

  beschränkt, untersagt oder erlaubt wird.“  

  und eine Erlaubniszone für Wildtierrettung eingerichtet, mit der sich

  Wildtier-/Rehkitzretter mit Drohnen der Subkategorie A3 nun gemäß der 

 1:1-Regel bis auf 10 m an die A3-Schutzgebiete annähern dürfen

Verwendung Bestandsdrohnen (ohne C-Zertifizierung) in A3
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Geografische Gebiete – rechtlicher Kontext

• DVO (EU) 2019/947 Art. 15 ermöglicht die Ausweisung von geografischen Gebieten 

aus Gründen der Sicherheit und Gefahrenabwehr, des Schutzes der Privatsphäre 

oder der Umwelt die das Fliegen mit Drohnen verbieten, einschränken oder erlauben

• Die nationalen Regelungen für Deutschland sind in §21h LuftVO festgelegt

• Ausnahmen/Sondergenehmigungen liegen immer im Zuständigkeitsbereich der 

jeweiligen Landesluftfahrtbehörde
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Bestimmungen der neuen LuftVO
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Bestimmungen der neuen LuftVO
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Pre-Flight-Check des Fernpiloten

Digitale Plattform für unbemannte Luftfahrt 

Fluggebiet Aerial Academy

Flugbeschränkungen Aerial Academy
Wetter Aerial Academy

Fluggebiet Aerial Academy
dipul.de
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Digitale Plattform für unbemannte Luftfahrt 

Fluggebiet Aerial Academy

dipul.de
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Ausnahmen/Sondergenehmigungen liegen immer im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen 

Landesluftfahrtbehörde und sind Erleichterungen hinsichtlich der LuftVO-Regelungen

Geografische Gebiete – Allgemeinerlaubnis Bayern
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Flughäfen Bahnanlagen

Geografische Gebiete – Allgemeinerlaubnis Bayern
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Bahnanlagen

Geografische Gebiete – 

Allgemeinerlaubnis Bayern



© Bundesverband Copter Piloten e.V. (BVCP) KitzCon26 – 21.3.2026

Flughäfen BundesstraßenBahnanlagen

Geografische Gebiete – Allgemeinerlaubnis Bayern
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Vor jedem Flug ist dieser rechtzeitig bei der örtlichen Polizeidienststelle oder dem 

Ordnungsamt anzumelden und es ist ein Logbuch zu führen:

Geografische Gebiete – Allgemeinerlaubnis Bayern
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BVCP-Initiative REHKITZRETTUNG – Wir machen mit!

Richtet sich in erster Linie an Landwirte und Helfer der Rehkitzretter-Teams.
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Schulungen 

Offene Kategorie & 

Spezielle Kategorie

https://bvcp.de/schulungen-und-drohnenfuehrerschein

https://bvcp.de/schulungen-und-drohnenfuehrerschein
https://bvcp.de/schulungen-und-drohnenfuehrerschein
https://bvcp.de/schulungen-und-drohnenfuehrerschein
https://bvcp.de/schulungen-und-drohnenfuehrerschein
https://bvcp.de/schulungen-und-drohnenfuehrerschein
https://bvcp.de/schulungen-und-drohnenfuehrerschein
https://bvcp.de/schulungen-und-drohnenfuehrerschein
https://bvcp.de/schulungen-und-drohnenfuehrerschein
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Schulungen Offene Kategorie
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Schulungen und Workshops Spezielle Kategorie
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Bundesverband Copter Piloten e.V.

(BVCP)

Startplatz / Im Mediapark 5

50670 Köln

 info@bvcp.de

 Tel. 0221 / 177 33 75 – 0

      www.bvcp.de
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BVCP Copter-Stammtisch zur 
KitzCon

 Wir laden Euch herzlich ein, dabei zu sein, beim

BVCP Copter-Stammtisch München-Unterföhring

am 21. März 2025, ab 19:00 Uhr im 

 Restaurant Motorworld Inn München,

 Am Ausbesserungswerk 8, 80939 München.

 (Hier ganz in der Nähe)
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